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►AKTUELL: BUNDESKABINETT BESCHLIESST STEUERLICHE FÖRDERUNG DER ELEKTROMOBILITÄT

Am 18.05.2016 hat das Bundeskabinett den Regie-
rungsentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förde-
rung von Elektromobilität im Straßenverkehr be-
schlossen. Für Elektrofahrzeuge, die zwischen An-
fang 2016 und Ende 2020 erstmals zugelassen wer-
den, gilt eine fünfjährige Kraftfahrzeugsteuerbefrei-
ung. Außerdem dürfen Arbeitgeber zwischen An-
fang 2017 und Ende 2020 geldwerte Vorteile, die sie 
ihren Arbeitnehmern zuwenden, die daraus entste-
hen, dass betriebliche Aufladevorrichtungen genutzt 
werden, pauschal mit 25 % Lohnsteuer besteuern. 
Dies wird flankiert durch eine gleichzeitig vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie be-
schlossene Kaufprämie. Demnach wird die Anschaf-
fung von Elektroautos mit einem Basis-Listenpreis 
von maximal 60.000 € durch einen Zuschuss geför-
dert. Dieser beträgt 4.000 € für rein elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge und 3.000 € für Hybridfahrzeuge. 
Die Förderung wird je zur Hälfte von den Fahrzeug-

herstellern und aus einem Bundeszuschuss finan-
ziert und läuft bis 2019 oder bis die vorgesehenen 
Bundesmittel von 600 Mio. € aufgebraucht sind. 
Aus meiner Sicht handelt es sich nur teilweise um 
sinnvolle Fördermaßnahmen. Da die Kraftfahrzeug-
steuer traditionell Umweltaspekte berücksichtigt, ist 
sicherlich eine temporäre Kraftfahrzeugsteuerbefrei-
ung konsequent. Schon deutlich praxisferner er-
scheint die Pauschalsteuerförderung bei geldwerten 
Vorteilen für Arbeitnehmer, da es nur wenigen Ar-
beitgebern gelingen dürfte, solche Leistungen über-
haupt anzubieten und diese sich dann fragen wer-
den, warum sie einen zunächst kleinen Teil ihrer Ar-
beitnehmer bei der Vielzahl von Anreizmöglichkei-
ten genau mit der komplexen Aufladung von Elekt-
rofahrzeugen beglücken sollten. Ganz problematisch 
erscheint mir aber die von Herstellern teilfinanzierte 
Kaufprämie – dass der Herstelleranteil der Prämie 
nicht eingepreist sein soll, dürfte Theorie bleiben. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG JUNI UND JULI 2016 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 10.06.2016 11.07.2016 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2016 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2016 – 

Umsatzsteuer2 10.06.2016 11.07.2016 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 13.06.2016 14.07.2016 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 28.06.2016 27.07.2016 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Vorsteuerabzugsberechtigung für eine geschäfts-
führende Holding 
Ist eine Holdinggesellschaft geschäftsleitend für ihre 
Tochtergesellschaften tätig, steht ihr insoweit der 
volle Vorsteuerabzug aus bezogenen Leistungen für 
ihr Unternehmen zu. Die Teilnahme an der Verwal-
tung von Tochtergesellschaften ist als Ausübung 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu beurteilen. Es 
kann sich um administrative, finanzielle, kaufmänni-
sche oder auch technische Tätigkeiten handeln. 
Durch diese Betrachtung sind selbst Umsatzsteuer-
beträge für Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem oder zum Erwerb solcher Beteiligungen als 
Vorsteuer abzugsfähig. 
Aufgrund gleichzeitig vorliegender wirtschaftlicher, 
organisatorischer und finanzieller Eingliederung von 
Tochterkapitalgesellschaften in die Holding kann ein 
Organschaftsverhältnis vorliegen. Auch eine 
GmbH & Co. KG ist in diesem Zusammenhang als 
Kapitalgesellschaft zu behandeln und umsatzsteuer-
rechtlich in den Organkreis einzubeziehen. 
Wird die geschäftsleitende Tätigkeit der Holdingge-
sellschaft nur bei einem Teil ihrer Beteiligungsgesell-
schaften ausgeübt, ist bezüglich allgemeiner Kosten 
der Holding eine Aufteilung der Vorsteuerbeträge in 
abzugsfähige und nicht abzugsfähige Beträge vorzu-
nehmen. Die vorstehenden Grundsätze ergeben sich 
aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Zahlungen einer privaten Rentenversicherung 
über die vertragliche Laufzeit hinaus sind zu ver-
steuern 
Zahlt eine private Lebensversicherung versehentlich 
über die vertragliche Laufzeit hinaus, sind diese 
Zahlungen in voller Höhe zu versteuern. Nur die 
vertragsgemäßen Leistungen sind mit dem Ertrags-
anteil anzusetzen. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Ba-
den-Württemberg sind solche ohne Rechtsgrund 
gezahlten Rentenbeträge als wiederkehrende Leis-
tungen steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Müssen 
solche zu Unrecht erhaltene Beträge zurückgezahlt 
werden, stellen diese im Jahr der Rückzahlung nega-
tive Einkünfte dar. Eine Verrechnung mit den übri-
gen Einkünften ist jedoch nicht möglich, da bei steu-
erpflichtigen sonstigen Einkünften ein Verrech-
nungsverbot besteht. 

Elterngeld mindert als außergewöhnliche Belas-
tung berücksichtigungsfähige Unterhaltsaufwen-
dungen in voller Höhe 
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Müns-
ter mindert das Elterngeld für eine unterstützte Per-

son in voller Höhe berücksichtigungsfähige außer-
gewöhnliche Belastungen der unterstützenden Per-
son. Dadurch ist auch der Sockelbetrag des Eltern-
gelds in Höhe von 300 € monatlich bei der Ermitt-
lung der Einkünfte und Bezüge der unterstützten 
Person zu berücksichtigen. 
Hintergrund dieses Urteils waren Unterstützungs-
leistungen eines Vaters für sein mit der Kindsmutter 
zusammenlebendes Kind. Das Finanzamt kürzte die 
von ihm als außergewöhnliche Belastung geltend 
gemachten Aufwendungen nicht nur um die den 
Sockelbetrag des Elterngelds übersteigenden Beträ-
ge, sondern auch um den Sockelbetrag selbst. 
Das Finanzgericht folgte dieser Beurteilung, obwohl 
seine Entscheidung damit im Widerspruch zur 
Rechtsauffassung einer Verfügung der Oberfinanz-
direktion Frankfurt/Main steht. 

Keine Verjährung von Steueransprüchen am Wo-
chenende 
Fällt das Jahresende auf einen Samstag oder einen 
Sonntag, endet die Festsetzungsfrist für Ansprüche 
aus dem Steuerschuldverhältnis erst mit Ablauf des 
nächstfolgenden Werktags. 
Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall einer 
Antragsveranlagung eines Arbeitnehmers entschie-
den. Ein entsprechender Antrag kann innerhalb der 
sog. Festsetzungsfrist gestellt werden. Diese beginnt 
mit Ablauf des Jahres der Steuerentstehung und be-
trägt vier Jahre. Der Antrag auf Veranlagung des 
Arbeitnehmers für 2007 ging am 02.01.2012 beim 
Finanzamt ein. Das Finanzamt und das Finanzge-
richt sahen die Antragstellung als verspätet an. Der 
BFH dagegen hat die Antragstellung für fristgerecht 
beurteilt, weil das Jahresende 2011 auf einen Sams-
tag fiel. 
Diese Entscheidung kann für 2016 von Bedeutung 
sein, weil der 31.12.2016 auf einen Samstag fällt. 

Voraussetzungen für die Änderung eines einmal 
ausgeübten Wahlrechts in einer Steuererklärung 
Ein Unternehmer hatte einen erheblichen Veräuße-
rungsgewinn erzielt. Im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung beantragte er die Anwendung eines 
begünstigten Steuersatzes. Das Finanzamt folgte die-
sem Antrag, der Steuerbescheid wurde rechtskräftig. 
Später änderte das Finanzamt den Steuerbescheid 
aufgrund anderer Sachverhalte zugunsten des Un-
ternehmers. Es kam zu Steuererstattungen. Der Un-
ternehmer hat gegen diesen Bescheid Einspruch ein-
gelegt. Er beantragte eine Steuererhöhung durch 
Verzicht auf Anwendung der Steuerermäßigung für 
den Veräußerungsgewinn. Grund für die Meinungs-
änderung war, dass die Antragstellung auf Anwen-
dung eines begünstigten Steuersatzes im nächsten 
Jahr zu einer insgesamt geringeren Steuerbelastung 
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führen würde. Er hatte in dem weiteren Jahr eben-
falls einen begünstigungsfähigen Veräußerungsge-
winn erzielt. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs war der 
Einspruch mit dem Antrag auf eine höhere Besteue-
rung unzulässig. Der Antrag auf Änderung eines 
einmal ausgeübten Wahlrechts auf die steuerbegüns-
tigte Veranlagung eines Veräußerungsgewinns ist 
nur bis zur endgültigen Rechtskraft des Steuerbe-
scheids möglich. Es kann sich dabei z. B. auch um 
die rechtskräftige Entscheidung über einen Ein-
spruch oder eine Klage handeln. Die Möglichkeit 
wäre auch gegeben, soweit der Bescheid noch unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. 
Führt eine finanzamtsseitig nach Rechtskraft des 
Steuerbescheids noch mögliche Änderung zu einer 
höheren Steuerbelastung, können nur insoweit An-
träge auf Berücksichtigung von steuermindernden 
Umständen gestellt werden. Anträge, die über die 
partielle Bestandskraft hinausgehen, sind unzulässig. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Das Hausrecht bei einer vermieteten Wohnung 
steht ausschließlich dem Mieter zu 
Bei vermieteten Räumen steht das Hausrecht allein 
dem Mieter zu. Der Vermieter darf ohne dessen Er-
laubnis die vermieteten Räume grundsätzlich weder 
selbst betreten, noch ist er befugt, anderen den Zu-
tritt zu gestatten oder zu versagen. Umgekehrt steht 
es dem Mieter zu, einer anderen Person den Zutritt 
zu den gemieteten Räumen zu erlauben, und zwar 
auch gegen den Willen des Vermieters. Einschrän-
kungen hinsichtlich der Alleinzuständigkeit des Mie-
ters sind nur in Ausnahmefällen denkbar. So steht 
dem Vermieter bei größeren Mieteinheiten in der 
Regel eine Mitberechtigung hinsichtlich der Gemein-
schaftseinrichtungen zu. Diese Entscheidung hat das 
Kammergericht Berlin getroffen. 

Werbungskostenabzug auch bei langfristig unbe-
bauten Grundstücken möglich 
Werbungskosten sind bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung nur abzugsfähig, wenn 
Einnahmen erzielt werden oder zumindest beabsich-
tigt ist, Einnahmen zu erzielen. Der Bundesfinanzhof 
hatte über den Werbungskostenabzug von Zinsen 
für ein unbebautes Grundstück zu entscheiden, das 
2003 mit einer Bebauungspflicht gekauft worden war 
und erst 2013 tatsächlich bebaut wurde. Zwischen-
zeitlich waren keine Mieten eingenommen worden. 
Das Finanzamt erkannte die ab 2003 angefallenen 
Zinsen nicht als Werbungskosten an, weil die Be-
bauungsabsicht nicht nachgewiesen war. Diese ist 
aber Voraussetzung für den Werbungskostenabzug. 
Das Gericht hat die Sache an das Finanzgericht zu-
rückverwiesen und ihm folgende Hinweise gegeben: 

Der lange Zeitraum, in dem das Grundstück nicht 
bebaut wurde, spricht nicht gegen eine Bebauungs-
absicht. Für eine Bebauungsabsicht spricht hingegen, 
dass in den Jahren Baupläne erstellt wurden, eine 
Bebauungspflicht bestand und Eigenkapital zur Be-
bauung angespart wurde. Schließlich spricht auch 
die tatsächliche Bebauung ab 2013 dafür. 
Tipp: Werden bei einem unbebauten Grundstück 
über längere Zeit keine Einnahmen erzielt, sollten 
Beweise für eine Bebauungsabsicht gesammelt wer-
den, damit die Werbungskosten abgezogen werden 
können. Hierzu gehören beispielsweise: Architek-
tenverträge, Baupläne, Bauvoranfragen, Angebote 
von Bauhandwerkern oder die langfristige Finanzie-
rung des Grundstückskaufpreises. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Abfindungen können auch bei Auszahlung in 
zwei Veranlagungszeiträumen steuerbegünstigt 
sein 
Abfindungszahlungen wegen Entlassung aus einem 
Dienstverhältnis sind steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
Sie können unter bestimmten Voraussetzungen mit 
einem begünstigten Steuersatz (sog. Fünftelregelung) 
versteuert werden. Das war bisher nur zulässig, 
wenn die Abfindung in einem Veranlagungszeit-
raum gezahlt wurde. Das Bundesministerium der 
Finanzen hat jetzt geregelt, dass Zahlungen in unter-
schiedlichen Veranlagungszeiträumen dann un-
schädlich sind, wenn eine Zahlung nur geringfügig 
ist. Das ist dann der Fall, wenn sie nicht mehr als 
10 % der Hauptzahlung beträgt oder niedriger als 
die Steuerersparnis ist, die sich aus der begünstigten 
Versteuerung der Hauptzahlung ergibt. 

Bildung eines Arbeitszeitkontos für Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer einer GmbH nicht möglich 
Mithilfe eines Arbeitszeitkontos können geleistete 
Arbeitsstunden eines Mitarbeiters verwaltet werden. 
Ein Arbeitszeitkonto erfasst die Soll-Arbeitszeit, die 
tatsächlich geleistete Arbeitszeit (inkl. Mehrarbeit) 
sowie die daraus entstehenden Plus- bzw. Minuszei-
ten und Fehlzeiten. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) lässt die Führung eines 
Arbeitszeitkontos für den Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer GmbH nicht zu. Im Streitfall verzichtete 
der alleinige Gesellschafter-Geschäftsführer auf ei-
nen Teil seiner Bezüge. Diese wurden zugunsten der 
GmbH bei einer Bank angelegt. Der Betrag sollte der 
Finanzierung späterer Gehaltszahlungen dienen, für 
die der Geschäftsführer dann keine Arbeitsleistun-
gen erbringen musste. Für die Verpflichtung zur 
späteren Gehaltszahlung bildete die GmbH vermö-
gens- und einkommensmindernde Rückstellungen. 
Der BFH sah darin eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung, die das steuerpflichtige Einkommen der 
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GmbH nicht mindern darf. Er begründet dies mit 
der sog. Allzuständigkeit des GmbH-Geschäftsfüh-
rers, die ihn verpflichte, Arbeiten auch dann zu erle-
digen, wenn sie außerhalb der üblichen Arbeitszei-
ten oder über diese hinaus anfallen. Zudem würde 
ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter 
mit einem Fremdgeschäftsführer kein Arbeitszeit- 
oder Zeitwertkonto vereinbaren. 

Verbilligte Parkplatzüberlassung an Arbeitnehmer 
ist umsatzsteuerpflichtig 
Die Überlassung von Parkplätzen an Arbeitnehmer 
kann entweder entgeltlich oder unentgeltlich erfol-
gen. Eine verbilligte Parkraumüberlassung ist als 
entgeltliche Leistung anzusehen. 
Die entgeltliche Überlassung eines Parkplatzes ist 
umsatzsteuerpflichtig. Es ist für die Beurteilung un-
erheblich, dass die Parkplätze den Arbeitnehmern 
aus betrieblichen Gründen überlassen werden. 
Im Gegensatz zur Beurteilung entgeltlicher Leistun-
gen hängt die Steuerbarkeit bei einer unentgeltlichen 
Leistung von anderen Gesichtspunkten ab. Stehen 
unternehmensfremde Aspekte im Vordergrund, ist 
die Stellplatzüberlassung steuerbar. Wird ein Park-
platz im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse 
zur Verfügung gestellt, ist die Nutzungsüberlassung 
nicht umsatzsteuerbar. 

Ferienjobs sind für Schüler sozialversicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt 
Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflichtig 
zu werden. Voraussetzung ist, dass die Beschäfti-
gung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens 
drei Monate oder 70 Arbeitstage nach ihrer Eigenart 
begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich 
begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung be-
rufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 450 € im 
Monat übersteigt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über 
diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Arbeits-
entgelt von bis zu 450 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für Minijobs anzuwenden. 
Beispiel: Schüler Paul arbeitet erstmals in den 
Sommerferien vom 21.07. bis 02.09.2016 in einer 
Firma und erhält ein Entgelt von 800 €. Es entsteht 
keine Sozialversicherungspflicht, weil er nicht mehr 
als drei Monate bzw. 70 Tage arbeitet. Ab 01.10.2016 
arbeitet er für monatlich 450 €. Ab diesem Tag hat 
der Arbeitgeber pauschale Beiträge sowie Umlagen 
an die Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 
Hinweis: Wegen der übrigen Vorschriften (z. B. Ge-
setz zur Stärkung der Tarifautonomie) sollte eine 
Abstimmung mit dem Steuerberater erfolgen. 

Berufshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers 
Der Abschluss einer Berufshaftpflicht- bzw. Be-
triebshaftpflichtversicherung durch den Arbeitgeber 
zur Absicherung eines eigenen Risikos führt beim 
Arbeitnehmer nicht zu Arbeitslohn. Dies hat jetzt 
der Bundesfinanzhof (BFH) in zwei Fällen entschie-
den, die eine Rechtsanwalts-GmbH und deren 
Rechtsanwälte sowie ein Krankenhaus und deren 
Klinikärzte betrafen. 
Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehören auch geld-
werte Vorteile, wenn sie für die Arbeitsleistung ge-
währt werden. 
Streitfälle: Im ersten Fall ging es um eine Rechtsan-
walts-GmbH, die auf ihren Namen eine Berufshaft-
pflichtversicherung abgeschlossen hatte. Damit wa-
ren die Risiken aus der Tätigkeit der GmbH abge-
deckt, wenn der Schaden durch die GmbH oder ei-
nen ihrer Angestellten verursacht wurde. Im Versi-
cherungsschein waren die einzelnen Rechtsanwälte 
und der auf sie entfallende Anteil der Versiche-
rungsprämie genannt. 
Im zweiten Fall hatte ein Krankenhaus eine Betriebs-
haftpflichtversicherung im eigenen Namen abge-
schlossen. Diese Versicherung deckte das Haftungs-
risiko des Krankenhauses aus ärztlichen Beratungs-
fehlern ab. 
Das Finanzamt sah sowohl in der Berufshaftpflicht-
versicherung der Rechtsanwalts-GmbH als auch in 
der Betriebshaftpflichtversicherung des Kranken-
hauses einen lohnsteuerpflichtigen Vorteil für die 
Anwälte bzw. Ärzte und nahm die Arbeitgeber für 
die Lohnsteuer in Haftung. 
Entscheidung: Der BFH gab den Klagen statt: 
· Beide Versicherungen dienten dem eigenen Ver-

sicherungsschutz des Arbeitgebers; insoweit war 
es unerheblich, dass im Versicherungsschein auch 
die einzelnen Arbeitnehmer aufgeführt waren. 
Denn es ging um die Absicherung der Rechtsan-
walts-GmbH bzw. des Krankenhauses. Die Haft-
pflichtversicherungen waren zudem gesetzlich 
vorgeschrieben, so dass weder die Rechtsan-
walts-GmbH noch das Krankenhaus ohne Haft-
pflichtversicherung hätten tätig werden dürfen. 

· Die Haftpflichtrisiken der angestellten Anwälte 
bzw. Ärzte waren durch die Versicherungen 
nicht abgedeckt. Zwar verfügten die angestellten 
Rechtsanwälte auch über eine eigene Haftpflicht-
versicherung, für die die Rechtsanwalts-GmbH 
die Prämien übernommen hatte; hierfür hatte die 
GmbH aber auch Lohnsteuer abgeführt. 

Hinweis: Zwar kommt die eigene Haftpflichtversi-
cherung des Arbeitgebers den Arbeitnehmern auch 
mittelbar zu Gute, weil dadurch ihr eigenes Risiko, 
in Anspruch genommen zu werden, sinkt. Dies ist 
aber nur die so genannte Reflexwirkung und be-
gründet keinen eigenen lohnsteuerlichen Vorteil. 


